BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VI ZR 272/99 Verkiindet am:
13. Februar 2001
Holmes,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGB § 823 Aa, ZPO 88 286 A, 156

Hat im Arzthaftungsprozel3 der medizinische Sachverstéandige in seinem muindlich
erstatteten Gutachten neue und ausfihrlichere Beurteilungen gegeniber dem bishe-
rigen Gutachten abgegeben, mul3 auch der sachkundigen Partei Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben werden. Dabei sind auch Ausfihrungen in einem nicht
nachgelassenen Schriftsatz zur Kenntnis zu nehmen und muf3, sofern sie Anlald zu
weiterer tatsachlicher Aufklarung geben, die mindliche Verhandlung wiederer6ffnet
werden (im Anschluf3 an BGH, Urteil vom 31. Mai 1988 - VI ZR 261/87 - VersR 1988,
914 = NJW 1988, 2302).

BGH, Urteil vom 13. Februar 2001 - VI ZR 272/99 - OLG Stuttgart
LG Tubingen


Hartmut Riehn
13. Februar 2001

Hartmut Riehn
Hat im Arzthaftungsprozeß der medizinische Sachverständige in seinem mündlich
erstatteten Gutachten neue und ausführlichere Beurteilungen gegenüber dem bisherigen
Gutachten abgegeben, muß auch der sachkundigen Partei Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben werden. Dabei sind auch Ausführungen in einem nicht
nachgelassenen Schriftsatz zur Kenntnis zu nehmen und muß, sofern sie Anlaß zu
weiterer tatsächlicher Aufklärung geben, die mündliche Verhandlung wiedereröffnet
werden (im Anschluß an BGH, Urteil vom 31. Mai 1988 - VI ZR 261/87 - VersR 1988,
914 = NJW 1988, 2302).
BGH, Urteil vom 13. Februar 2001 -


Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 13. Februar 2001 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mller, die Richter

Dr. Lepa, Dr. Dressler und Dr. Greiner sowie die Richterin Diederichsen

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 1) und zu 3) wird das Grund-
und Teilurteil des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart
vom 27. Juli 1999 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten

zu 1) und 3) erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten des Revisi-

onsverfahrens, an das Berufungsgericht zurtickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Klager macht Anspriche auf materiellen und immateriellen Scha-

densersatz wegen der Folgen eines arztlichen Eingriffs geltend.

Der Klager leidet seit seinem 18. Lebensjahr an einem beidseitigen Bal-
lenhohl- und Spreizful3 mit Krallenzehbildung. Trotz verschiedener Operationen
und orthopadischer Einlagen verstéarkten sich seine Beschwerden und Schmer-
zen bei Belastungen. Er entschlof3 sich deshalb zu einer Operation. Am

14. Juni 1993 wurde er in die Orthopadische Universitatsklinik T., deren Trage-



rin die Beklagte zu 3) ist, aufgenommen, wo am 14. und 15. Juni 1993 mit ihm
Aufklarungsgespréche uber die Risiken der bevorstehenden Operation gefihrt
wurden. Der inzwischen verstorbene Operateur, dessen Erben die nunmehri-
gen Beklagten zu 1) sind, fihrte am 16. Juni 1993 den Eingriff durch. Die Be-
schwerden verschlimmerten sich in der Folgezeit trotzdem. Auch weitere Ope-
rationen brachten keine Besserung. Der Klager mul3te seine bisherige berufli-
che Tatigkeit aufgeben und schied im September 1996 aus dem aktiven Ar-

beitsprozel? aus.

Der Klager hat im ersten Rechtszug dem ehemaligen Beklagten zu 1)
einen Behandlungsfehler bei der Durchfihrung der Operation vorgeworfen.
Auch sei er in den Aufklarungsgesprachen nicht Uber das Risiko der Ver-
schlimmerung seiner Beschwerden belehrt worden. Die Beklagten hafteten ihm

gesamtschuldnerisch fur seine materiellen und immateriellen Schaden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Kla-
gers hat das Oberlandesgericht durch Teil- und Grundurteil - unter Zurtickwei-
sung der Berufung im ubrigen - die Beklagte zu 3) zur Zahlung eines Schmer-
zensgeldes von 60.000 DM verurteilt und die Klageantrage hinsichtlich des
materiellen Schadensersatzes gegen die Beklagten zu 1) und die Beklagte zu
3) dem Grunde nach fur gerechtfertigt erklart. Dazu hat es die gesamtschuldne-
rische Haftung der Beklagten zu 1) und 3) fur zuklnftige materielle Schaden
und die Ersatzpflicht der Beklagten zu 3) fur zukinftige immaterielle Schaden

festgestellt.

Mit der Revision verfolgen die Beklagten zu 1) und zu 3) die Wiederher-

stellung des landgerichtlichen Urteils.



Entscheidungsaqrinde:

Das Berufungsgericht fuhrt - sachverstandig beraten - aus, ein Behand-
lungsfehler sei nicht festzustellen. Es lastet den Beklagten jedoch einen Aufkl&-

rungsfehler an, der zur Haftung fuhre.

Der Klager sei zwar Uber Verlauf und Risiken der geplanten Eingriffe
ausreichend aufgeklart worden, nicht jedoch Uber die Alternative einer konser-
vativen Behandlung mit orthopadischem Schuhwerk. Diese Behandlungsalter-
native stehe aufgrund der Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen
Sachverstandigen fest. Das Berufungsgericht hat keinen Anlal3 gesehen, auf
einen nicht nachgelassenen Schriftsatz der Beklagten zu 3) die mindliche Ver-
handlung wieder zu erdffnen, weil das mit diesem vorgelegte Privatgutachten
keine Zweifel an der Richtigkeit des gerichtlichen Sachverstandigengutachtens

zu begriinden vermége.

Die dagegen mit der Revision erhobenen Verfahrensriigen der Beklag-
ten sind teilweise begrindet und fuhren zur Aufhebung des angefochtenen

Urteils und Zuriickverweisung an das Berufungsgericht.

1. Ohne Erfolg beanstanden die Beklagten allerdings, dal3 das Beru-

fungsgericht eine konservative Behandlungsalternative mit orthopadischem



Mafl3schuhwerk fir den Klager angenommen hat, obwohl der gerichtliche Sach-
verstandige eine Besserungschance nur mit 50 % eingeschatzt und der Zeuge
Dr. B. hierdurch keine Verbesserung in der Situation des Klagers erwartet hat.
Das Berufungsgericht hat, wie den Urteilsgrinden zu entnehmen ist, in seine
Uberzeugungsbildung beide Beweismittel einbezogen. Auch hat es die fiir die
Beweiswurdigung wesentlichen Gesichtspunkte im Urteil dargelegt, so dal3
dem Revisionsgericht die Prifung, ob alle Umstande vollstandig bertcksichtigt
sind und nicht gegen Denk- oder Erfahrungssatze verstof3en wurde, moglich
war (vgl. Senatsentscheidung vom 22. Januar 1991 -VIZR 97/90 - VersR
1991, 566 = NJW 1991, 1894). Danach |a3t die Annahme einer konservativen

Behandlungsmoglichkeit keinen Rechts- oder Verfahrensfehler erkennen.

2. Mit Erfolg riigen beide Revisionsfihrer jedoch, dal3 das Berufungsge-
richt die Ausfihrungen des Privatgutachters nicht in der gebotenen Weise be-
ricksichtigt und rechtsfehlerhaft den Wiedereintritt in die mindliche Verhand-

lung nicht fur erforderlich gehalten hat.

a) Das Berufungsgericht hat seine Uberzeugung, dal3 beim Beschwer-
debild des Klagers die Alternative einer konservativen Versorgung mit orthopéa-
dischem Schuhwerk zur Operation bestanden habe, aufgrund der Ausfuhrun-
gen des gerichtlichen Sachverstandigen Prof. Dr. Sch. in der mindlichen Anho-
rung vom 15. Juni 1999 gewonnen. In diesem Termin hat der gerichtliche
Sachverstandige erstmalig eindeutig die Auffassung vertreten, dal3 beim Bal-
lenhohlful die konservative Behandlung die Regel sei und der Klager vor der
Operation Uber diese Alternative hatte aufgeklart werden missen. Damit wur-
den die Beklagten mit einer neuen medizinischen Beurteilung konfrontiert. Die
Beklagte zu 3) hat hierauf ein Parteigutachten vorgelegt, wonach orthopadi-

sches Schuhwerk fur Falle wie den vorliegenden keine Alternative zur operati-



ven Versorgung sei, sondern nur eine Rickzugsmoéglichkeit nach Versagen der
operativen Moglichkeiten darstelle, und hat auf den sich hieraus ergebenden
Widerspruch zu den Ausfuhrungen des gerichtlichen Sachverstandigen hinge-
wiesen. Daruber durfte sich das Berufungsgericht nicht mit der formelhaften
Wendung hinwegsetzen, das vorgelegte Privatgutachten vermbége Zweifel an

der Richtigkeit des Sachverstandigengutachtens nicht zu begrinden.

Nach standiger Rechtsprechung des Senats (Senatsurteile vom
10. Dezember 1991 - VI ZR 234/90 - VersR 1992, 722 = NJW 1992, 1459; vom
15. Juni 1993 - VI ZR 175/92 - VersR 1993, 1231 = NJW 1993, 2989; vom
9. Januar 1996 - VI ZR 70/95 - VersR 1996, 647 = NJW 1996, 1597 und vom
28. April 1998 - VI ZR 403/96 - VersR 1998, 853 = NJW 1998, 2735) hat das
Gericht die Pflicht, sich mit von der Partei vorgelegten Privatgutachten ausein-
anderzusetzen und auf die weitere Aufklarung des Sachverhalts hinzuwirken,

wenn sich ein Widerspruch zu einem gerichtlichen Gutachten ergibt.

Das Berufungsgericht konnte sich Uber den aufgezeigten Widerspruch
auch nicht aus eigener Sachkunde hinwegsetzen, da es sich um medizinische
Fachfragen handelte und von seiner Sachkompetenz nicht ausgegangen wer-
den kann. Deshalb konnte es einen weiteren Aufklarungsbedarf auch nicht mit
der Begrindung verneinen, aus der dem Privatgutachten beigefiigten Litera-
turtbersicht lasse sich nicht entnehmen, dal3 bei schweren Ful3deformationen
operativen Verfahren der Vorrang vor konservativen Formen der Behandlung

mit orthopadischer Schuhversorgung gebuhre.

b) Unter diesen Umstanden war die Wiederertffnung der mindlichen
Verhandlung geboten, um eine ordnungsgemalle Befassung mit dem Privat-
gutachten zu ermoéglichen und es insbesondere dem gerichtlichen Sachver-

standigen zur Stellungnahme zuzuleiten. Es entspricht der stédndigen Recht-


Hartmut Riehn
Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (Senatsurteile vom
10. Dezember 1991 - VI ZR 234/90 - VersR 1992, 722 = NJW 1992, 1459; vom
15. Juni 1993 - VI ZR 175/92 - VersR 1993, 1231 = NJW 1993, 2989; vom
9. Januar 1996 - VI ZR 70/95 - VersR 1996, 647 = NJW 1996, 1597 und vom
28. April 1998 - VI ZR 403/96 - VersR 1998, 853 = NJW 1998, 2735) hat das
Gericht die Pflicht, sich mit von der Partei vorgelegten Privatgutachten auseinanderzusetzen
und auf die weitere Aufklärung des Sachverhalts hinzuwirken,
wenn sich ein Widerspruch zu einem gerichtlichen Gutachten ergibt.

Hartmut Riehn
Das Berufungsgericht konnte sich über den aufgezeigten Widerspruch
auch nicht aus eigener Sachkunde hinwegsetzen, da es sich um medizinische
Fachfragen handelte und von seiner Sachkompetenz nicht ausgegangen werden
kann. Deshalb konnte es einen weiteren Aufklärungsbedarf auch nicht mit
der Begründung verneinen, aus der dem Privatgutachten beigefügten Literaturübersicht
lasse sich nicht entnehmen, daß bei schweren Fußdeformationen
operativen Verfahren der Vorrang vor konservativen Formen der Behandlung
mit orthopädischer Schuhversorgung gebühre.

Hartmut Riehn
Unter diesen Umständen war die Wiedereröffnung der mündlichen
Verhandlung geboten,


sprechung des Senats, dal3, wenn im Arzthaftungsprozel3 der medizinische
Sachverstandige in seinem mundlich erstatteten Gutachten neue und ausfuhrli-
chere Beurteilungen gegeniiber dem bisherigen Gutachten abgegeben hat, der
medizinisch nicht sachkundigen Partei Gelegenheit zu geben ist, sich ggf.
sachverstandig beraten zu lassen und nochmals Stellung nehmen zu kdnnen.
Andernfalls wird die Partei meist nicht in der Lage sein, dem Sachverstandigen
etwaige abweichende medizinische Lehrmeinungen vorzuhalten, auf die Mog-
lichkeit von Lucken in der Begutachtung hinzuweisen und etwaige Widerspru-
che im Gutachten aufzuzeigen. Das Berufungsgericht mul3 in solchen Fallen
wenigstens dann die mundliche Verhandlung wiedererdffnen, wenn die Partei
im nachgereichten Schriftsatz das mundlich erstattete Gutachten unter Anfuh-
rung von Einzelheiten angreift und dies auch dann, wenn die Partei die Ein-
raumung einer Schriftsatzfrist (8 283 ZPO) nicht beantragt hatte (Senatsurteil
vom 31. Mai 1988 - VI ZR 261/87 - VersR 1988, 914, 915 = NJW 1988, 2302).

Dieser Grundsatz gilt indes nicht nur fir die nicht sachkundige Partei
- als welche im Streitfall Gbrigens auch die Beklagten zu 1) anzusehen sind -,
sondern auch fur die Behandlungsseite, die unter dem Blickpunkt des rechtli-
chen Gehors ebenfalls die Mdglichkeit haben mul3, zu neuem medizinischen
Vorbringen in der mundlichen Verhandlung eine ergédnzende Stellungnahme
bzw. ein Privatgutachten vorzulegen, und die deshalb Anspruch auf eine ord-

nungsgemalie Befassung des Gerichts mit einem solchen Gutachten hat.



Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, dal3 die verfah-
rensrechtlich gebotene Beriicksichtigung der Stellungnahme des Privatgut-
achters sich auf die Beurteilung des Rechtsstreits ausgewirkt hatte. Deshalb
war das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es den Beklagten zu 1) und zu
3) nachteilig war, und die Sache an das Berufungsgericht zur Nachholung des

rechtlichen Gehors und der gebotenen Feststellungen zuriickzuverweisen.

Dr. Mller Dr. Lepa ist durch Urlaub an Dr. Dressler
der Unterschrift verhindert.

Dr. Muller

Dr. Greiner Diederichsen



